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Auszug aus Gesetz und Verordnung 

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)  
Auszüge: Die für das mietrechtliche Verfahren wichtigsten Artikel der ZPO im Überblick, ( 

Inkraftsetzung per 1.1.2011) 

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

2. Titel: Zuständigkeit der Gerichte und Ausstand 

2. Kapitel: Örtliche Zuständigkeit 
6. Abschnitt: Klagen aus Vertrag 

Art. 33  Miete und Pacht unbeweglicher Sachen 
Für Klagen aus Miete und Pacht unbeweglicher Sachen ist das Gericht am Ort der gelegenen 
Sache zuständig. 

Art. 35  Verzicht auf die gesetzlichen Gerichtsstände 
1
 Auf die Gerichtsstände nach den Artikeln 32–34 können nicht zum Voraus oder durch Einlas-

sung verzichten: 
a.  die Konsumentin oder der Konsument; 
b.  die Partei, die Wohn- oder Geschäftsräume gemietet oder gepachtet hat; 
c.   bei landwirtschaftlichen Pachtverhältnissen: die pachtende Partei; 
d.  die stellensuchende oder arbeitnehmende Partei. 

2
 Vorbehalten bleibt der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung nach Entstehung der 

Streitigkeit. 
 

3. Titel: Verfahrensgrundsätze und Prozessvoraussetzungen 

1. Kapitel: Verfahrensgrundsätze 

Art. 54  Öffentlichkeit des Verfahrens 
1
 Verhandlungen und eine allfällige mündliche Eröffnung des Urteils sind öffentlich. Die Ent-

scheide werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
2
 Das kantonale Recht bestimmt, ob die Urteilsberatung öffentlich ist. 

3
 Die Öffentlichkeit kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, wenn es das öffentliche 

Interesse oder das schutzwürdige Interesse einer beteiligten Person erfordert. 
4
 Die familienrechtlichen Verfahren sind nicht öffentlich. 

Art. 55  Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz 
1
 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen 

und die Beweismittel anzugeben. 
2
 Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und 

die Beweiserhebung von Amtes wegen. 
 

4. Titel: Rechtshängigkeit und Folgen des Klagerückzugs 

Art. 62  Beginn der Rechtshängigkeit 
1
 Die Einreichung eines Schlichtungsgesuches, einer Klage, eines Gesuches oder eines ge-

meinsamen Scheidungsbegehrens begründet Rechtshängigkeit. 
2 Der Eingang dieser Eingaben wird den Parteien bestätigt. 

Art. 63  Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart 
1
 Wird eine Eingabe, die mangels Zuständigkeit zurückgezogen oder auf die nicht eingetreten 

wurde, innert eines Monates seit dem Rückzug oder dem Nichteintretensentscheid bei der 
zuständigen Schlichtungsbehörde oder beim zuständigen Gericht neu eingereicht, so gilt als 
Zeitpunkt der Rechtshängigkeit das Datum der ersten Einreichung. 
2
 Gleiches gilt, wenn eine Klage nicht im richtigen Verfahren eingereicht wurde. 

3
 Vorbehalten bleiben die besonderen gesetzlichen Klagefristen nach dem SchKG

1
. 

Art. 64  Wirkungen der Rechtshängigkeit 
1
 Die Rechtshängigkeit hat insbesondere folgende Wirkungen: 
a.  Der Streitgegenstand kann zwischen den gleichen Parteien nicht anderweitig rechts-

hängig gemacht werden. 
b.  Die örtliche Zuständigkeit bleibt erhalten. 

2
 Für die Wahrung einer gesetzlichen Frist des Privatrechts, die auf den Zeitpunkt der Klage, der 

Klageanhebung oder auf einen anderen verfahrenseinleitenden Schritt abstellt, ist die Rechts-
hängigkeit nach diesem Gesetz massgebend. 

Art. 65  Folgen des Klagerückzugs 
Wer eine Klage beim zum Entscheid zuständigen Gericht zurückzieht, kann gegen die gleiche 
Partei über den gleichen Streitgegenstand keinen zweiten Prozess mehr führen, sofern das 
Gericht die Klage der beklagten Partei bereits zugestellt hat und diese dem Rückzug nicht 
zustimmt. 
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5. Titel: Die Parteien und die Beteiligung Dritter 

2. Kapitel: Parteivertretung 

Art. 68  Vertragliche Vertretung 
1 Jede prozessfähige Partei kann sich im Prozess vertreten lassen. 
2 Zur berufsmässigen Vertretung sind befugt: 

a.  in allen Verfahren: Anwältinnen und Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. 
Juni 2000

2
 berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten; 

b.  vor der Schlichtungsbehörde, in vermögensrechtlichen Streitigkeiten des vereinfach-
ten Verfahrens sowie in den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens: patentierte 
Sachwalterinnen und Sachwalter sowie Rechtsagentinnen und Rechtsagenten, soweit das 
kantonale Recht es vorsieht; 

c.  in den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Artikel 251 dieses Gesetzes: 
gewerbsmässige Vertreterinnen und Vertreter nach Artikel 27 SchKG

3
; 

d.  vor den Miet- und Arbeitsgerichten beruflich qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter, 
soweit das kantonale Recht es vorsieht. 

3 Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen. 
4 Das Gericht kann das persönliche Erscheinen einer vertretenen Partei anordnen. 
 

7. Titel: Streitwert 

Art. 92  Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen 
1
 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. 

2
 Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der 

einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert. 
 

8. Titel: Prozesskosten und unentgeltliche Rechtspflege 

2. Kapitel: Verteilung und Liquidation der Prozesskosten 

Art. 106  Verteilungsgrundsätze 
1
 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei 

Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unter-
liegend. 
2
 Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des 

Verfahrens verteilt. 
3
 Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das 

Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen. 

Art. 107  Verteilung nach Ermessen 
1
 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach 

Ermessen verteilen: 
a.  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheis-

sen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des 
Anspruchs schwierig war; 

b.  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war; 
c.  in familienrechtlichen Verfahren; 
d.  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft; 
e.  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts 

anderes vorsieht; 
f.  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des 

Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. 
2
 Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus 

Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen. 
 

3. Kapitel: Besondere Kostenregelungen 

Art. 113  Schlichtungsverfahren 
1
 Im Schlichtungsverfahren werden keine Parteientschädigungen gesprochen. Vorbehalten 

bleibt die Entschädigung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin oder eines unentgeltlichen 
Rechtsbeistandes durch den Kanton. 
2
 Keine Gerichtskosten werden gesprochen in Streitigkeiten: 
a.  nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995; 
b.  nach dem Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002; 
c.  aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher 

Pacht; 
d.  aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 

1989 bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken; 
e.  nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 1993; 
f.  aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 

18. März 1994 über die Krankenversicherung. 
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4. Kapitel: Unentgeltliche Rechtspflege 

Art. 117  Anspruch 
Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn: 

a.  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und 
b.  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. 

Art. 118  Umfang 
1
 Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst: 
a.  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen; 
b.  die Befreiung von den Gerichtskosten; 
c.  die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies 

zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich ver-
treten ist; die Rechtsbeiständin oder der Rechtsbeistand kann bereits zur Vorbereitung des 
Prozesses bestellt werden. 

2
 Sie kann ganz oder teilweise gewährt werden. 

3
 Sie befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei. 

Art. 119  Gesuch und Verfahren 
1
 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit 

gestellt werden. 
2
 Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen 

und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Sie kann die Person der ge-
wünschten Rechtsbeiständin oder des gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch bezeichnen. 
3
 Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren. Die Gegenpartei kann 

angehört werden. Sie ist immer anzuhören, wenn die unentgeltliche Rechtspflege die Leistung 
der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll. 
4
 Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden. 

5
 Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. 

6
 Ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege 

keine Gerichtskosten erhoben. 

Art. 120  Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege 
Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr 
besteht oder nie bestanden hat. 

Art. 121  Rechtsmittel 
Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der 
Entscheid mit Beschwerde angefochten werden. 

Art. 122  Liquidation der Prozesskosten 
1
 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt 

liquidiert: 
a.  Die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom 

Kanton angemessen entschädigt. 
b.  Die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons. 
c.  Der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet. 
d.  Die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädi-

gung zu bezahlen. 
2
 Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der 

Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeis-
tändin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der 
Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über. 

Art. 123  Nachzahlung 
1
 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflich-

tet, sobald sie dazu in der Lage ist. 
2
 Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. 

 

9. Titel: Prozessleitung, prozessuales Handeln und Fristen 

2. Kapitel: Formen des prozessualen Handelns 
2. Abschnitt: Eingaben der Parteien 

Art. 130  Form 
1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unter-
zeichnen. 
2 Bei elektronischer Übermittlung muss das Dokument, das die Eingabe und die Beilagen ent-
hält, mit einer anerkannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders verse-
hen sein. Der Bundesrat bestimmt das Format der Übermittlung. 
3 Bei elektronischer Übermittlung kann das Gericht verlangen, dass die Eingabe und die Beila-
gen in Papierform nachgereicht werden. 
 
4. Abschnitt: Gerichtliche Zustellung 

Art. 138  Form 
1 Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene 
Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung. 
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2 Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer 
angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens sechzehn Jahre alten Person 
entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen des Gerichts, eine Urkunde 
dem Adressaten oder der Adressatin persönlich zuzustellen. 
3 Sie gilt zudem als erfolgt: 

a.  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten 
Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rech-
nen musste; 

b.  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme 
verweigert und dies von der überbringenden Person festgehalten wird: am Tag der Weige-
rung. 

4 Andere Sendungen kann das Gericht durch gewöhnliche Post zustellen. 

3. Kapitel: Fristen, Säumnis und Wiederherstellung 

Art. 142  Beginn und Berechnung 
1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, begin-
nen am folgenden Tag zu laufen. 
2 Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der die-
selbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, 
so endet die Frist am letzten Tag des Monats. 
3 Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort 
vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten 
Werktag. 

Art. 143  Einhaltung  
1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu des-
sen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsu-
larischen Vertretung übergeben werden.  
2 Bei elektronischer Übermittlung ist die Frist eingehalten, wenn der Empfang bei der Zustellad-
resse des Gerichts spätestens am letzten Tag der Frist durch das betreffende Informatiksystem 
bestätigt worden ist.  
3 Die Frist für eine Zahlung an das Gericht ist eingehalten, wenn der Betrag spätestens am 
letzten Tag der Frist zugunsten des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem 
Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.  

Art. 144  Erstreckung 
1 Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden. 
2 Gerichtliche Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht 
vor Fristablauf darum ersucht wird. 

Art. 145  Stillstand der Fristen 
1
 Gesetzliche und gerichtliche Fristen stehen still: 
a.  vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; 
b.  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; 
c.  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. 

2 Dieser Fristenstillstand gilt nicht für: 
a.  das Schlichtungsverfahren; 
b.  das summarische Verfahren. 

3
 Die Parteien sind auf die Ausnahmen nach Absatz 2 hinzuweisen. 

4
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des SchKG

4
 über die Betreibungsferien und den 

Rechtsstillstand. 

2. Teil: Besondere Bestimmungen 

1. Titel: Schlichtungsversuch 

1. Kapitel: Geltungsbereich und Schlichtungsbehörde 

Art. 197  Grundsatz 
Dem Entscheidverfahren geht ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus. 

Art. 198  Ausnahmen 
Das Schlichtungsverfahren entfällt: 

a.  im summarischen Verfahren; 
b.  bei Klagen über den Personenstand; 
c.  im Scheidungsverfahren; 
d.  im Verfahren zur Auflösung der eingetragenen Partnerschaft; 
e.  bei folgenden Klagen aus dem SchKG

5
: 

1. Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG), 
2.  Feststellungsklage (Art. 85a SchKG), 
3.  Widerspruchsklage (Art. 106–109 SchKG), 
4.  Anschlussklage (Art. 111 SchKG), 
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5.  Aussonderungs- und Admassierungsklage (Art. 242 SchKG), 
6.  Kollokationsklage (Art. 148 und 250 SchKG), 
7. Klage auf Feststellung neuen Vermögens (Art. 265a SchKG), 
8.  Klage auf Rückschaffung von Retentionsgegenständen (Art. 284 SchKG); 

f.  bei Streitigkeiten, für die nach den Artikeln 5 und 6 dieses Gesetzes eine einzige kantonale 
Instanz zuständig ist; 

g.  bei der Hauptintervention, der Widerklage und der Streitverkündungsklage; 
h.  wenn das Gericht Frist für eine Klage gesetzt hat. 

Art. 199  Verzicht auf das Schlichtungsverfahren 
1
 Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken 

können die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichten. 
2
 Die klagende Partei kann einseitig auf das Schlichtungsverfahren verzichten, wenn: 
a.  die beklagte Partei Sitz oder Wohnsitz im Ausland hat; 
b.  der Aufenthaltsort der beklagten Partei unbekannt ist; 
c.  in Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995

6
. 

Art. 200  Paritätische Schlichtungsbehörden 
1
 Bei Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen besteht die Schlich-

tungsbehörde aus einer vorsitzenden Person und einer paritätischen Vertretung. 
2
 Bei Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995

7
 besteht die Schlich-

tungsbehörde aus einer vorsitzenden Person und einer paritätischen Vertretung der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerseite und des öffentlichen und privaten Bereichs; die Geschlechter müs-
sen paritätisch vertreten sein. 

Art. 201  Aufgaben der Schlichtungsbehörde 
1
 Die Schlichtungsbehörde versucht in formloser Verhandlung, die Parteien zu versöhnen. Dient 

es der Beilegung des Streites, so können in einen Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens 
liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden. 
2
 In den Angelegenheiten nach Artikel 200 ist die Schlichtungsbehörde auch Rechtsberatungs-

stelle. 
 

2. Kapitel: Schlichtungsverfahren 

Art. 202  Einleitung 
1
 Das Verfahren wird durch das Schlichtungsgesuch eingeleitet. Dieses kann in den Formen 

nach Artikel 130 eingereicht oder mündlich bei der Schlichtungsbehörde zu Protokoll gegeben 
werden. 
2
 Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand 

zu bezeichnen. 
3
 Die Schlichtungsbehörde stellt der Gegenpartei das Schlichtungsgesuch unverzüglich zu und 

lädt gleichzeitig die Parteien zur Vermittlung vor. 
4
 In den Angelegenheiten nach Artikel 200 kann sie, soweit ein Urteilsvorschlag nach Artikel 210 

oder ein Entscheid nach Artikel 212 in Frage kommt, ausnahmsweise einen Schriftenwechsel 
durchführen. 
 

Art. 203  Verhandlung 
1
 Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs oder nach Abschluss des 

Schriftenwechsels stattzufinden. 
2
 Die Schlichtungsbehörde lässt sich allfällige Urkunden vorlegen und kann einen Augenschein 

durchführen. Soweit ein Urteilsvorschlag nach Artikel 210 oder ein Entscheid nach Artikel 212 in 
Frage kommt, kann sie auch die übrigen Beweismittel abnehmen, wenn dies das Verfahren 
nicht wesentlich verzögert. 
3
 Die Verhandlung ist nicht öffentlich. In den Angelegenheiten nach Artikel 200 kann die Schlich-

tungsbehörde die Öffentlichkeit ganz oder teilweise zulassen, wenn ein öffentliches Interesse 
besteht. 
4
 Mit Zustimmung der Parteien kann die Schlichtungsbehörde weitere Verhandlungen durchfüh-

ren. Das Verfahren ist spätestens nach zwölf Monaten abzuschliessen. 

Art. 204  Persönliches Erscheinen 
1
 Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. 

2
 Sie können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensper-

son begleiten lassen. 
3
 Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen kann, wer: 
a.  ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat; 
b.  wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist; 
c.  in Streitigkeiten nach Artikel 243 als Arbeitgeber beziehungsweise als Versicherer eine an-

gestellte Person oder als Vermieter die Liegenschaftsverwaltung delegiert, sofern diese zum 
Abschluss eines Vergleichs schriftlich ermächtigt sind. 

4
 Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu orientieren. 

Art. 205  Vertraulichkeit des Verfahrens 
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1
 Aussagen der Parteien dürfen weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwen-

det werden. 
2
 Vorbehalten ist die Verwendung der Aussagen im Falle eines Urteilsvorschlages oder Ent-

scheides der Schlichtungsbehörde. 

Art. 206  Säumnis 
1
 Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Ver-

fahren wird als gegenstandslos abgeschrieben. 
2
 Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung 

zu Stande gekommen wäre (Art. 209–212). 
3
 Bei Säumnis beider Parteien wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben. 

Art. 207  Kosten des Schlichtungsverfahrens 
1
 Die Kosten des Schlichtungsverfahrens werden der klagenden Partei auferlegt: 
a.  wenn sie das Schlichtungsgesuch zurückzieht; 
b.  wenn das Verfahren wegen Säumnis abgeschrieben wird; 
c.  bei Erteilung der Klagebewilligung. 

2
 Bei Einreichung der Klage werden die Kosten zur Hauptsache geschlagen.  

3. Kapitel: Einigung und Klagebewilligung 

Art. 208  Einigung der Parteien 
1
 Kommt es zu einer Einigung, so nimmt die Schlichtungsbehörde einen Vergleich, eine Klage-

anerkennung oder einen vorbehaltlosen Klagerückzug zu Protokoll und lässt die Parteien die-
ses unterzeichnen. Jede Partei erhält ein Exemplar des Protokolls. 
2
 Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein vorbehaltloser Klagerückzug haben die Wir-

kung eines rechtskräftigen Entscheids. 

Art. 209  Klagebewilligung 
1
 Kommt es zu keiner Einigung, so hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt 

die Klagebewilligung: 
a.  bei der Anfechtung von Miet- und Pachtzinserhöhungen: dem Vermieter oder Ver-

pächter; 
b.  in den übrigen Fällen: der klagenden Partei. 

2 Die Klagebewilligung enthält: 
a.  die Namen und Adressen der Parteien und allfälliger Vertretungen; 
b.  das Rechtsbegehren der klagenden Partei mit Streitgegenstand und eine allfällige 

Widerklage; 
c.  das Datum der Einleitung des Schlichtungsverfahrens; 
d.  die Verfügung über die Kosten des Schlichtungsverfahrens; 
e.  das Datum der Klagebewilligung; 
f.  die Unterschrift der Schlichtungsbehörde. 

3
 Nach Eröffnung berechtigt die Klagebewilligung während dreier Monate zur Einreichung der 

Klage beim Gericht. 
4
 In Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirt-

schaftlicher Pacht beträgt die Klagefrist 30 Tage. Vorbehalten bleiben weitere besondere ge-
setzliche und gerichtliche Klagefristen. 

4. Kapitel: Urteilsvorschlag und Entscheid 

Art. 210  Urteilsvorschlag 
1
 Die Schlichtungsbehörde kann den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten in: 
a.  Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995

8
; 

b.  Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus land-
wirtschaftlicher Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor 
missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des 
Miet- und Pachtverhältnisses betroffen ist; 

c.  den übrigen vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 5000 Franken. 
2
 Der Urteilsvorschlag kann eine kurze Begründung enthalten; im Übrigen gilt Artikel 238 sinn-

gemäss. 

Art. 211  Wirkungen 
1
 Der Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Ent-

scheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die 
Ablehnung bedarf keiner Begründung. 
2
 Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung zu: 
a.  in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b: der ablehnenden 

Partei; 
b.  in den übrigen Fällen: der klagenden Partei. 

3
 Wird die Klage in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzei-

tig eingereicht, so gilt der Urteilsvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechts-
kräftigen Entscheides. 
4
 Die Parteien sind im Urteilsvorschlag auf die Wirkungen nach den Absätzen 1–3 hinzuweisen. 

Art. 212  Entscheid 

                                                      
8
  SR 151.1 
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1
 Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Franken kann die 

Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag 
stellt. 
2
 Das Verfahren ist mündlich. 

 

2. Titel: Mediation 

Art. 213  Mediation statt Schlichtungsverfahren 
1
 Auf Antrag sämtlicher Parteien tritt eine Mediation an die Stelle des Schlichtungsverfahrens. 

2
 Der Antrag ist im Schlichtungsgesuch oder an der Schlichtungsverhandlung zu stellen. 

3
 Teilt eine Partei der Schlichtungsbehörde das Scheitern der Mediation mit, so wird die Klage-

bewilligung ausgestellt. 

Art. 214  Mediation im Entscheidverfahren 
1
 Das Gericht kann den Parteien jederzeit eine Mediation empfehlen. 

2
 Die Parteien können dem Gericht jederzeit gemeinsam eine Mediation beantragen. 

3
 Das gerichtliche Verfahren bleibt bis zum Widerruf des Antrages durch eine Partei oder bis zur 

Mitteilung der Beendigung der Mediation sistiert. 

Art. 215  Organisation und Durchführung der Mediation 
Organisation und Durchführung der Mediation ist Sache der Parteien. 

Art. 216  Verhältnis zum gerichtlichen Verfahren 
1
 Die Mediation ist von der Schlichtungsbehörde und vom Gericht unabhängig und vertraulich. 

2
 Die Aussagen der Parteien dürfen im gerichtlichen Verfahren nicht verwendet werden. 

Art. 217  Genehmigung einer Vereinbarung 
Die Parteien können gemeinsam die Genehmigung der in der Mediation erzielten Vereinbarung 
beantragen. Die genehmigte Vereinbarung hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. 

Art. 218  Kosten der Mediation 
1
 Die Parteien tragen die Kosten der Mediation. 

2 In kindesrechtlichen Angelegenheiten nicht vermögensrechtlicher Art haben die Parteien 
Anspruch auf eine unentgeltliche Mediation, wenn: 

a.  ihnen die erforderlichen Mittel fehlen; und 
b.  das Gericht die Durchführung einer Mediation empfiehlt. 

3 Das kantonale Recht kann weitere Kostenerleichterungen vorsehen. 
 

3. Titel: Ordentliches Verfahren 

1. Kapitel: Geltungsbereich 

Art. 219  Die Bestimmungen dieses Titels gelten für das ordentliche Verfahren sowie 
sinngemäss für sämtliche anderen Verfahren, soweit das Gesetz nichts anderes be-
stimmt. 

2. Kapitel: Schriftenwechsel und Vorbereitung der Hauptverhandlung 

Art. 220  Einleitung 
Das ordentliche Verfahren wird mit Einreichung der Klage eingeleitet. 

Art. 221  Klage 
1 Die Klage enthält: 

a.  die Bezeichnung der Parteien und allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; 
b.  das Rechtsbegehren; 
c.  die Angabe des Streitwerts; 
d.  die Tatsachenbehauptungen; 
e.  die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen; 
f.  das Datum und die Unterschrift. 

2 Mit der Klage sind folgende Beilagen einzureichen: 
a.  eine Vollmacht bei Vertretung; 
b.  gegebenenfalls die Klagebewilligung oder die Erklärung, dass auf das Schlichtungs-

verfahren verzichtet werde; 
c.  die verfügbaren Urkunden, welche als Beweismittel dienen sollen; 
d.  ein Verzeichnis der Beweismittel. 

3 Die Klage kann eine rechtliche Begründung enthalten. 

Art. 222  Klageantwort 
1
 Das Gericht stellt die Klage der beklagten Partei zu und setzt ihr gleichzeitig eine Frist zur 

schriftlichen Klageantwort. 
2
 Für die Klageantwort gilt Artikel 221 sinngemäss. Die beklagte Partei hat darzulegen, welche 

Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. 
3
 Das Gericht kann die beklagte Partei auffordern, die Klageantwort auf einzelne Fragen oder 

einzelne Rechtsbegehren zu beschränken (Art. 125). 
4
 Es stellt die Klageantwort der klagenden Partei zu. 

Art. 223  Versäumte Klageantwort 
1
 Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. 

2
 Nach unbenutzter Frist trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruch-
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reif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. 

Art. 224  Widerklage 
1
 Die beklagte Partei kann in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte 

Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist. 
2
 Übersteigt der Streitwert der Widerklage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat 

dieses beide Klagen dem Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen. 
3
 Wird Widerklage erhoben, so setzt das Gericht der klagenden Partei eine Frist zur schriftlichen 

Antwort. Widerklage auf Widerklage ist unzulässig. 

Art. 225  Zweiter Schriftenwechsel 
Erfordern es die Verhältnisse, so kann das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. 

Art. 226  Instruktionsverhandlung 
1
 Das Gericht kann jederzeit Instruktionsverhandlungen durchführen. 

2
 Die Instruktionsverhandlung dient der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergän-

zung des Sachverhaltes, dem Versuch einer Einigung und der Vorbereitung der Hauptverhand-
lung. 
3
 Das Gericht kann Beweise abnehmen. 

Art. 227  Klageänderung 
1
 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen 

Verfahrensart zu beurteilen ist und: 
a.  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; 
 oder 
b.  die Gegenpartei zustimmt. 

2
 Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so 

hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überwei-
sen. 
3
 Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig. 

3. Kapitel: Hauptverhandlung 

Art. 229  Neue Tatsachen und Beweismittel 
1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, 
wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und: 

a.  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsver-
handlung entstanden oder gefunden worden sind (echte Noven); 

 oder 
b.  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhand-

lung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden 
konnten (unechte Noven). 

2 Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so 
können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt 
vorgebracht werden. 
3 Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue 
Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung. 
 

4. Titel: Vereinfachtes Verfahren 

Art. 243  Geltungsbereich 
1 Das vereinfachte Verfahren gilt für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert 
von 30 000 Franken. 
2 Es gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert für Streitigkeiten: 

a.  nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995
9
; 

b.  wegen Gewalt, Drohung oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB
10

; 
c.  aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher 

Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen 
Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- oder Pacht-
verhältnisses betroffen ist; 

d.  zur Durchsetzung des Auskunftsrechts nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992
11

 

über den Datenschutz; 
e.  nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 1993

12
; 

f.  aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 
18. März 1994

13
 über die Krankenversicherung. 

3 Es findet keine Anwendung in Streitigkeiten vor der einzigen kantonalen Instanz nach den 
Artikeln 5 und 8 und vor dem Handelsgericht nach Artikel 6. 

Art. 244  Vereinfachte Klage 

                                                      
9
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  SR 210 

11
  SR 235.1 

12
  SR 822.14 

13
  SR 832.10 
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1
 Die Klage kann in den Formen nach Artikel 130 eingereicht oder mündlich bei Gericht zu 

Protokoll gegeben werden. Sie enthält: 
a.  die Bezeichnung der Parteien; 
b.  das Rechtsbegehren; 
c.  die Bezeichnung des Streitgegenstandes; 
d.  wenn nötig die Angabe des Streitwertes; 
e.  das Datum und die Unterschrift. 

2 Eine Begründung der Klage ist nicht erforderlich. 
3
 Als Beilagen sind einzureichen: 
a.  eine Vollmacht bei Vertretung; 
b.  die Klagebewilligung oder die Erklärung, dass auf das Schlichtungsverfahren verzich-

tet werde; 
c.  die verfügbaren Urkunden, welche als Beweismittel dienen sollen. 

Art. 245  Vorladung zur Verhandlung und Stellungnahme 
1 Enthält die Klage keine Begründung, so stellt das Gericht sie der beklagten Partei zu und lädt 
die Parteien zugleich zur Verhandlung vor. 
2 Enthält die Klage eine Begründung, so setzt das Gericht der beklagten Partei zunächst eine 
Frist zur schriftlichen Stellungnahme. 

Art. 246  Prozessleitende Verfügungen 
1 Das Gericht trifft die notwendigen Verfügungen, damit die Streitsache möglichst am ersten 
Termin erledigt werden kann. 
2 Erfordern es die Verhältnisse, so kann das Gericht einen Schriftenwechsel anordnen und 
Instruktionsverhandlungen durchführen. 
 

Art. 247  Feststellung des Sachverhaltes 
1 Das Gericht wirkt durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende 
Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel bezeichnen. 
2 Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest: 

a.  in den Angelegenheiten nach Artikel 243 Absatz 2; 
b.  bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken: 

1.  in den übrigen Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen 
sowie aus landwirtschaftlicher Pacht; 

2.  in den übrigen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. 
 

5. Titel: Summarisches Verfahren 

1. Kapitel: Geltungsbereich 

Art. 248  Grundsatz 
Das summarische Verfahren ist anwendbar: 

a.  in den vom Gesetz bestimmten Fällen; 
b.  für den Rechtsschutz in klaren Fällen; 
c.  für das gerichtliche Verbot; 
d.  für die vorsorglichen Massnahmen; 
e.  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 

5. Kapitel: Vorsorgliche Massnahmen und Schutzschrift 
1. Abschnitt: Vorsorgliche Massnahmen 

Art. 261  Grundsatz 
1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende 
Partei glaubhaft macht, dass: 

a.  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und 
b.  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. 

2 Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen 
Massnahmen absehen. 

Art. 262  Inhalt 
Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den 
drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere: 

a.  ein Verbot; 
b.  eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands; 
c.  eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person; 
d.  eine Sachleistung; 
e.  die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. 

Art. 265  Superprovisorische Massnahmen 
1 Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die 
vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen. 
2 Mit der Anordnung lädt das Gericht die Parteien zu einer Verhandlung vor, die unverzüglich 
stattzufinden hat, oder setzt der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Nach 
Anhörung der Gegenpartei entscheidet das Gericht unverzüglich über das Gesuch. 
3 Das Gericht kann die gesuchstellende Partei von Amtes wegen zu einer vorgängigen Sicher-
heitsleistung verpflichten. 
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9. Titel: Rechtsmittel 

1. Kapitel: Berufung 
1. Abschnitt: Anfechtbare Entscheide und Berufungsgründe 

Art. 308  Anfechtbare Entscheide 
1 Mit Berufung sind anfechtbar: 

a.  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide; 
b.  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen. 

2 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert 
der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt. 
 
2. Abschnitt: Berufung, Berufungsantwort und Anschlussberufung 

Art. 311  Einreichen der Berufung 
1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten 
Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung 
(Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen. 
2 Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. 

2. Kapitel: Beschwerde 

Art. 319  Anfechtungsobjekt 
Mit Beschwerde sind anfechtbar: 

a.  nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, Zwischenentscheide und Ent-
scheide über vorsorgliche Massnahmen; 

b.  andere erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen: 
1.  in den vom Gesetz bestimmten Fällen, 
2.  wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht; 

c.  Fälle von Rechtsverzögerung. 

Art. 321  Einreichen der Beschwerde 
1
 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des be-

gründeten Entscheides oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 
239) schriftlich und begründet einzureichen. 
2
 Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid oder eine prozessleitende Verfü-

gung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage, sofern das Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 
3
 Der angefochtene Entscheid oder die angefochtene prozessleitende Verfügung ist beizulegen, 

soweit die Partei sie in Händen hat. 
4
 Gegen Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde eingereicht werden.
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Bestimmungen in Krft bis 31.12.2010 

Obligationenrecht 

Vierter Abschnitt: Behörden und Verfahren 

 Art. 274 
A. Grundsatz Die Kantone bezeichnen die zuständigen Behörden und regeln das Verfahren. 
 

Art. 274a 
(s. auch Art. 21 und 22 VMWG, ab Seite 12) 

B. Schlichtungsbe-
hörde 

1 Die Kantone setzen kantonale, regionale oder kommunale Schlichtungsbehör-
den ein, die bei der Miete unbeweglicher Sachen: 

a. die Parteien in allen Mietfragen beraten; 
b. in Streitfällen versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizufüh-

ren; 
c. die nach dem Gesetz erforderlichen Entscheide fällen; 
d. die Begehren des Mieters an die zuständige Behörde überweisen, wenn ein 

Ausweisungsverfahren hängig ist; 
e. als Schiedsgericht amten, wenn die Parteien es verlangen. 

2 Vermieter und Mieter sind durch ihre Verbände oder andere Organisationen, 
die ähnliche Interessen wahrnehmen, in den Schlichtungsbehörden paritätisch 
vertreten. 
3 Die Kantone können die paritätischen Organe, die in Rahmenmietverträgen 
oder ähnlichen Abkommen vorgesehen sind, als Schlichtungsbehörden be-
zeichnen. 

 
Art. 274b

14
 

C. Gerichtsstand aufgehoben. 
 

Art. 274c 
D. Schiedsgericht Bei der Miete von Wohnräumen dürfen die Parteien die Zuständigkeit der 

Schlichtungsbehörden und der richterlichen Behörden nicht durch vertraglich 
vereinbarte Schiedsgerichte ausschliessen. Artikel 274a Absatz 1 Buchstabe e 
bleibt vorbehalten. 

 
Art. 274d 

E. Verfahren bei der 
Miete von Wohn- u. 
Geschäftsräumen 
I. Grundsatz 
 

1 Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus der Miete von Wohn- und Geschäfts-
räumen ein einfaches und rasches Verfahren vor. 
2 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist kostenlos; bei mutwilliger 
Prozessführung kann jedoch die fehlbare Partei zur gänzlichen oder teilweisen 
Übernahme der Verfahrenskosten und zur Leistung einer Entschädigung an die 
andere Partei verpflichtet werden. 
3 Schlichtungsbehörde und Richter stellen den Sachverhalt von Amtes wegen fest 
und würdigen die Beweise nach freiem Ermessen; die Parteien müssen ihnen alle 
für die Beurteilung des Streitfalls notwendigen Unterlagen vorlegen. 

 

Art. 274e 
II. Schlichtungsver-
fahren 

1 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Parteien her-
beizuführen. Die Einigung gilt als gerichtlicher Vergleich. 
2 Kommt keine Einigung zustande, so fällt die Schlichtungsbehörde in den vom 
Gesetz vorgesehenen Fällen einen Entscheid; in den anderen Fällen stellt sie das 
Nichtzustandekommen der Einigung fest. 
3 Weist die Schlichtungsbehörde ein Begehren des Mieters betreffend Anfecht-
barkeit der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob das Mietverhältnis 
erstreckt werden kann. 

 

Art. 274f 
III. Gerichtsverfahren 1 Hat die Schlichtungsbehörde einen Entscheid gefällt, so wird dieser rechtskräf-

tig, wenn die Partei, die unterlegen ist, nicht innert 30 Tagen den Richter anruft; 
hat sie das Nichtzustandekommen der Einigung festgestellt, so muss die Partei, 
die auf ihrem Begehren beharrt, innert 30 Tagen den Richter anrufen. 
2 Der Richter entscheidet auch über zivilrechtliche Vorfragen und kann für die 
Dauer des Verfahrens vorsorgliche Massnahmen treffen. 
3 Artikel 274e Absatz 3 gilt sinngemäss. 

 
Art. 274g 

                                                      
14

 Art. 274b Obligationenrecht wurde am 1.1.2001 aufgehoben und durch Art. 23 
Abs.1 des neuen Gerichtsstandsgesetz ersetzt (SR 272). Er lautet: 

 
1 Für Klagen aus Miete und Pacht unbeweglicher Sachen sind die Schlich-

tungsbehörde und das Gericht am Ort der Sache zuständig. 

 Der Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen kann auf diesen Gerichtsstand nicht 
zum voraus oder durch Einlassung verzichten. (Art. 21 GestG) 
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F. Ausweisungsbe-
hörde 

1 Ficht der Mieter eine ausserordentliche Kündigung an und ist ein Auswei-
sungsverfahren hängig, so entscheidet die für die Ausweisung zuständige 
Behörde auch über die Wirkung der Kündigung, wenn der Vermieter gekündigt 
hat: 

a. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d); 
b. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt und Rück-

sichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4); 
c. aus wichtigen Gründen (Art. 266g); 
d. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h). 

2 Hat der Vermieter aus wichtigen Gründen (Art. 266g) vorzeitig gekündigt, so 
entscheidet die für die Ausweisung zuständige Behörde auch über die Erstre-
ckung des Mietverhältnisses. 
3 Wendet sich der Mieter mit seinen Begehren an die Schlichtungsbehörde, so 
überweist diese die Begehren an die für die Ausweisung zuständige Behörde. 

 

Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und 
Geschäftsräumen (VMWG)15 

Art. 21  Aufgaben der Schlichtungsbehörden 
 (Art. 274a Abs. 1 und 274l OR) 
1 Die Schlichtungsbehörden haben im Schlichtungsverfahren eine Einigung der Parteien anzu-
streben, die sich auf das gesamte Mietverhältnis (Höhe des Mietzinses, Dauer des Vertrags, 
Kündigungsfrist usw.) erstreckt. Der Inhalt der Abmachungen ist schriftlich festzuhalten und 
jeder Partei auszuhändigen. 
2 Die Schlichtungsbehörden sind verpflichtet, Mieter und Vermieter ausserhalb eines Anfech-
tungsverfahrens, insbesondere vor Abschluss eines Mietvertrags, zu beraten. Sie haben na-
mentlich Mietern und Vermietern behilflich zu sein, sich selbst ein Urteil darüber zu bilden, ob 
ein Mietzins missbräuchlich ist. 
3 Die Schlichtungsbehörden können einzelne Mitglieder oder das Sekretariat mit der Beratung 
betrauen. 

Art. 22  Zusammensetzung und Kosten der Schlichtungsbehörden 
 (Art. 274a OR) 
1 Die Schlichtungsbehörden bestehen aus mindestens je einem Vertreter der Vermieter und der 
Mieter sowie einem unabhängigen Vorsitzenden. 
2 Die Kantone sind verpflichtet, die Zusammensetzung der Schlichtungsbehörden und deren 
Zuständigkeit periodisch zu veröffentlichen. 
3 Die Kosten der Schlichtungsbehörden sind von den Kantonen zu tragen. 

Art. 23  Berichterstattung über die Schlichtungsbehörden und Bekanntgabe richterlicher Urteile 
1 Die Kantone haben dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement halbjährlich über die 
Tätigkeit der Schlichtungsbehörden Bericht zu erstatten. Aus dem Bericht müssen die Zahl der 
Fälle, der jeweilige Grund der Anrufung sowie die Art der Erledigung ersichtlich sein. 
2 Die Kantone haben die zuständigen kantonalen richterlichen Behörden zu verpflichten, ein Dop-
pel der Urteile über angefochtene Mietzinse und andere Forderungen der Vermieter dem Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartement zuzustellen. 
3 Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement sorgt für deren Auswertung und Veröffentli-
chung in geeigneter Form. 
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